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Der Hauptausschuss verabschiedet – ohne Beteiligung der
Vertreter des Bundes – mehrheitlich seine Stellungnahme
zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 2001. Die Stel-
lungnahme der Länder bildet ohne Änderung die Grund-
lage für diese Stellungnahme.

Die Stellungnahme und die Minderheitsvoten der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer liegen dieser Ausgabe der
BWP bei und wurden darüber hinaus als Pressemitteilung
9/2001 des Bundesinstituts veröffentlicht.

In der Stellungnahme des Hauptausschusses wird die Ge-
samtsituation auf dem Ausbildungsstellenmarkt als ten-
denziell positiv bewertet. Sie habe sich gegenüber dem
Vorjahr weiter entspannt, was sich in einer angestiegenen
Angebots-Nachfrage-Relation spiegele. Hierfür seien ein
Zuwachs von betrieblichen Neuabschlüssen um bundesweit
2,6 Prozent und auch ein Rückgang der Bewerberzahlen
um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr verantwortlich.
Positiv werden die Bemühungen gewürdigt, zwischen
betrieblichen und außerbetrieblichen sowie öffentlich ge-
förderten Ausbildungsstellen im Berichtsentwurf zu diffe-
renzieren. Weiter betont die Stellungnahme unter anderem:
• Die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt in den alten

und in den neuen Ländern sei nach wie vor sehr unter-
schiedlich. Der Ausbildungsmarkt Ost sei, wie schon in
den Vorjahren, durch den massiven Einsatz von Förder-
programmen des Bundes und der Länder geprägt. In die-
sem Zusammenhang wird die Verstetigung des Ausbil-
dungsprogramms Ost bis 2004 sowie die Schwerpunkt-
setzung des Jugendsofortprogramms 2001 auf die neuen
Länder begrüßt. 

• Richtig sei die Schaffung neuer Berufe und ihre Neuord-
nung, die insbesondere im IT-Bereich positive Aufnahme
fände. Allerdings müsse durch gezielte Maßnahmen be-
stehenden strukturellen Defiziten und einer mangelnden
Beteiligung der Frauen an dieser Entwicklung entgegen-
gewirkt werden. Auch die notwendige Unterstützung der
Berufsschulen bei der Umsetzung der Ausbildungsord-
nungen wird vom Hauptausschuss hervorgehoben.

• Die Stellungnahme unterstreicht die Bedeutung des le-
bensbegleitenden Lernens und insbesondere der berufli-
chen Weiterbildung. Die Weiterbildungsbeteiligung von
Frauen sowie die Weiterbildungszugänge von älteren
Beschäftigten und gering Qualifizierten müsse deutlich
verbessert werden. Instrumente und Verfahren der Qua-
litätssicherung und die Weiterbildungsberatung sowie
die Möglichkeiten zum Nachweis von beruflichen Kom-
petenzen sind weiterzuentwickeln. Die mit dem Ziel des
Kompetenzerhalts bei Arbeitslosigkeit angekündigte Re-
gelförderung von Jobrotation im Rahmen des SGB III
sollte schnellstmöglich umgesetzt werden.

• Jugendliche mit schlechteren Startchancen sollen ziel-
gerichteter als bisher in das System der beruflichen Aus-
bildung integriert werden, z. B. durch Schaffung neuer
Berufe. Insbesondere müsse von allen Beteiligten auf
eine Senkung der Quote der Schulabgänger ohne Ab-
schluss hingewirkt werden.

Der Haushalt 2002 des Bundesinstituts wird einstimmig
ohne Veränderungen – mit dem üblichen Vorbehalt des
Bundes – beschlossen. Ohne Aussprache nimmt der Haupt-
ausschuss die mittelfristige Finanzplanung 2001 bis 2005
zur Kenntnis. Der Generalsekretär informiert außerdem
über den Stand der Vorbereitungen zur Einführung von
Kosten-Leistungs-Rechnung im Bundesinstitut.

Einstimmig wird das Arbeits- und Forschungsprogramm
2001 beschlossen und werden die Vorhabenplanung und
Projekte, die von Dritten finanziell gefördert werden, zur
Kenntnis genommen. 

Der Hauptausschuss beschließt, als neue Projekte die For-
schungsprojekte 2.3007 „Betriebliche Strategien zum
Transfer von Qualifikationen und Erfahrungen zwischen
Generationen“, 1.2006 „Weiterentwicklung von Instrumen-
ten für Berufsbildungsberatung im Ausland auf der Grund-
lage einer Nachhaltigkeitsanalyse von TRANSFORM-Pro-
jekten“ und 3.3010 „Weiterentwicklung des Fernunterrichts
durch die Integration neuer didaktischer Ansätze und
technischer Möglichkeiten“ ohne Änderungen in das For-
schungsprogramm aufzunehmen. Mit jeweils einer Ände-
rung werden die Forschungsprojekte 4.3003 „Analyse der
Prüfungsmodalitäten für Menschen mit Behinderungen“
und 2.2007 „Das Expertenwissen von Beratern und Beglei-
tern betrieblicher Veränderungen als Beitrag zur Früher-
kennung neuer Qualifikationsentwicklungen“ in das For-

BWP 3/2001 51

H A U P T A U S S C H U S S



schungsprogramm des Bundesinstituts aufgenommen. Da-
rüber hinaus stimmt der Hauptausschuss der Verlängerung
des Forschungsprojekts 4.2013 „Qualifikationsvorausset-
zungen für grenzüberschreitende Berufsmobilität im Ver-
kehrsbereich“ zu.

Der Hauptausschuss nimmt die Schriftlichen Mitteilungen
des Generalsekretärs zur Kenntnis.

Der Generalsekretär informiert ergänzend über sein jüngs-
tes Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Arbeit, Jagoda, und dessen Interesse an einer Beteiligung
der Bundesanstalt an verschiedenen Aktivitäten des Bun-
desinstituts (Verbreitung „Nachweis über berufsbezogene
Qualifikationen“; Qualifizierungspass; Checkliste „Qualität
beruflicher Weiterbildung“; Unterstützung der Früherken-
nung Qualifikationsbedarf) sowie über seine Berichterstat-
tung vor der Enquetekommission „Globalisierung der Welt-
wirtschaft“ des Deutschen Bundestages.

Das Bundesinstitut präsentiert im Anschluss Ergebnisse aus
fünf eigenen Studien im Rahmen des Früherkennungs-
systems Qualifikationsentwicklung. In diesem Zusammen-
hang werden auch von den externen Partnern des Netz-
werks Frequenz Ergebnisse ihrer Projekte zum Thema
Früherkennung vorgestellt. Es schließt sich eine lebhafte
Diskussion an. Der Vorsitzende bittet um gelegentliche Un-
terrichtung des Hauptausschusses über weitere Ergebnisse
der laufenden Untersuchungen und regt an, in etwa einem
Jahr erneut Arbeitsergebnisse der Teilvorhaben dem
Hauptausschuss zu präsentieren. 

Der Hauptausschuss beschließt, den Unterausschuss 3 –
Berufsausbildung – zu beauftragen, „den ‚Kriterienkatalog
zur Beurteilung von Lehrgängen für überbetriebliche Aus-
bildung‘ von 1979 zu überarbeiten, sich dabei insbeson-
dere auch mit Fragen der Lernortkooperation und der Qua-
litätsstandards zu befassen und vor einer abschließenden
Beschlussfassung den Länderausschuss noch einmal zu
konsultieren“. 

Der Hauptausschuss stimmt der vom Generalsekretär vorge-
schlagenen Änderung des Organisationsplans und Zusam-
menlegung von Arbeitsbereichen des Bundesinstituts zu.

Als neue Mitglieder im Hauptausschuss werden auf der
Länderbank Frau Marion Seevers, Senator für Bildung und
Wissenschaft, Bremen (für Herrn Peter Gullasch), Frau Dr.
Anke Schröder, Sächsisches Staatsministerium für Wirt-
schaft und Arbeit, Dresden (für Herrn Herbert Müller), so-
wie Frau Elisabeth Schausten, Ministerium für Wirtschaft
und Mittelstand, Technologie und Verkehr, Düsseldorf (für
Herrn Reinhard Thomalla), begrüßt. Frau Seevers wird zu-
dem in den Unterausschuss 2 – Strukturfragen der beruf-
lichen Bildung/Innere Angelegenheiten – entsandt. 
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Ein wesentliches Ziel dieses Buches ist es, zur größeren
Akzeptanz von Integrationsbestrebungen auf dem 4. Bil-
dungssektor beizusteuern. Es werden eine Fülle von Pro-
jekten beschrieben, die zeigen, dass unter den richtigen
Voraussetzungen integrative Erwachsenenbildung erfolg-
reich sein kann. Für interessierte Kreise, die vergleichbare
Projekte planen, ist es von Vorteil, dass das Buch detail-
lierte Beschreibungen enthält, wie die Projektverantwort-
lichen im Einzelnen vorgegangen sind. Zunächst werden
Projekte zur integrativen Erwachsenenbildung aus drei
Ländern dargestellt: Aus London Anfang der 80er Jahre
und aus Würzburg und Zürich in den 90er Jahren. Es wer-
den Modellprojekte unter dem Aspekt der integrativen Er-
wachsenenbildung von Menschen mit geistiger Behinde-
rung beschrieben und typologisiert. Insofern wird hier
auch ein Beitrag zur Theorieentwicklung geleistet. 
Nach einer eingehenden Beschreibung der einschlägigen
Entwicklungen in England schließt das Buch u. a. mit ei-
nem Ausblick auf die politischen Voraussetzungen für eine
Erwachsenenbildungspraxis, in der das gemeinsame Ler-
nen von Menschen mit und ohne geistiger Behinderung
eine Selbstverständlichkeit geworden ist. 
Ein verständliches und wichtiges Buch auf dem Gebiet der
integrativen Erwachsenenbildung behinderter Menschen. 
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